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WISSENSCHAFT FÜR 
DIE PRAXIS

Pro und contra Indexklauseln
Günter Großer, Hamburg

In der Geldordnung der Bundesrepublik herrscht 
formalrechtlich das Nominalwertprinzip „Mark 

gleich Mark“ . Gemessen an der Nachkriegsentwick
lung beruht dieser Grundsatz auf einer Fiktion. Die 
Preise für die Lebenshaltung etwa, das gängigste 
Teuerungsmaß, blieben zuletzt 1954 völlig stabil. 
Danach begann die „schleichende“ Inflation mit 
jährlichen Preissteigerungsraten zwischen 1 °/o und 
2V2% bis 1961, zwischen 1V2% und 3V2% bis 
1969; schließlich beschleunigte sie sich bis auf 
mehr als 7%  im Jahre 1973. Selbst bei großzügig
ster Wertung der statistischen Schwierigkeiten in 
der Preismessung kann die ständige Verschlechte
rung des Geldwerts nicht mehr wegdefiniert wer
den. Die Verringerung der Kaufkraft laufender 
Geldleistungen wie Löhne, Mieten, Pachten und 
Zinsen ist unmittelbar ersichtlich. Dagegen wird 
die Minderung des Realwerts von Geldvermögens
werten vielfach unterschätzt. So erreicht die Ent
wertung innerhalb von zehn Jahren bei 3%  
jährlichem Preisanstieg ein Viertel, bei 7%  jähr
lichem Preisanstieg aber bereits die Hälfte des 
Ausgangsbetrages.

Inflationsanpassung in der Gegenwart

Die ökonomischen und sozialen Auswirkungen der 
ständigen Preissteigerungen hängen davon ab, ob 
sie vorhergesehen und in den Dispositionen be
rücksichtigt werden oder nicht. Theoretisch ist die 
gleiche reale Entwicklung denkbar, einmal bei ab
soluter Preisniveaustabilität und zum ändern bei 
einem beliebigen Inflationsgrad, nämlich bei augen
blicklicher und vollständiger Anpassung aller auf 
einen Geldbetrag lautenden Forderungen und Kal
kulationen.

Offensichtlich liegt die Wirklichkeit zwischen den 
beiden Extremen. Es gibt bei den meisten Geld
betragsforderungen eine Inflationsanpassung. In 
Lohnverhandlungen lautet etwa eine grobe Formel: 
Voraussichtlicher gesamtwirtschaftlicher Produkti
vitätsanstieg plus unvermeidbarer Preisanstieg (bei 
den Gewerkschaften; plus Umverteilungskompo
nente). Praktisch wird damit ebenfalls die Orien
tierung für die Anpassung von Altersrenten und 
Pensionen festgelegt. Auch im Kapitalzins ist nach 
allgemeinem Verständnis ein Inflationszuschlag 
enthalten. Die geltende Praxis läßt sich auch so 
deuten, daß der beabsichtigte Realzins von vorn
herein auf eine erhöhte fiktive Schuldsumme ge
leistet wird, um die erwartete Schädigung des 
Gläubigers durch die Inflation zumindest hinsicht
lich des Zinsertrages auszugleichen.

Neben diesen mehr oder weniger verdeckten 
Anpassungselementen gibt es formalisierte Anpas
sungen durch Preisgleit- und Leistungsvorbehalts
klauseln. Sie spielen bei längerfristigen Leistungs
vereinbarungen eine große Rolle. Ein Bereich ohne 
Kompensation sind demgegenüber z. B. einmalig 
festgelegte betriebliche Pensionszahlungen. Schließ
lich führt bei Inflation auch die Progression in der 
steuerlichen Belastung ohne Veränderung der 
realen Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu realen 
Entzugseffekten.

Günter Großer, 41, Dipl.-Volksw., Ist stellver
tretender Leiter der Abteilung Konjunktur 
und Statistik des HWWA-Institut für Wirt
schaftsforschung-Hamburg.
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Bei den meisten Geldbetragsforderungen verengt 
sicii das Problem auf die Frage, wie weit die In
flationsanpassung geht. Bei den Löhnen ist an
scheinend auf mittlere Sicht ein annähernder 
Ausgleich gewährleistet. Darauf deutet in der 
Bundesrepublik die weitgehende Konstanz der 
bereinigten gesamtwirtschaftlichen Lohnquote hin. 
Grundsätzlich wäre damit auch die laufende An
passung von Altersrenten und Pensionen gewähr
leistet. Demgegenüber stößt ein entsprechendes 
Urteil über den Kapitalzins schon auf die methodi
sche Schwierigkeit, den beabsichtigten oder einen 
angemessenen Realzins zu bestimmen. Daß dieser 
nicht mit dem „natürlichen“ , aus dem Produktions
prozeß abzuleitenden Zins identisch zu sein braucht, 
zeigt besonders das Beispiel der Schweiz, wo die 
Rolle als internationaler Kapitalhort den Nominal
zins so niedrig hält, daß sich ein negativer Real
zins ergibt.

Probleme werden für alle hier angesprochenen For
men der Geldbeträgsforderungen akut, wenn be
rücksichtigt wird, daß sich das Tempo des Infla
tionsprozesses ändert. Kommt es wie in den 
letzten Jahren zu einer Beschleunigung, so werden 
nach den jüngsten Erfahrungen bei den Löhnen 
u. U. die jährlichen Tarifrunden durch Teuerungs
zulagen in dieser oder jener Form ergänzt. Aber 
schon bei den Altersrenten konnte die gesetzliche 
Anpassungsformel — aufgrund der eingebauten 
Verzögerung -  ein erhebliches relatives Absinken 
des Rentenniveaus nicht verhindern; immerhin 
war auch hier schließlich eine Beschleunigung 
des Anpassungsprozesses möglich.

Am deutlichsten wurden die Mängel der bestehen
den Anpassungsmechanismen auf dem Kapital
markt. Zwar kam es durchaus zu einem Anstieg 
des Nominalzinses. Jedoch geschah dies offenbar 
nicht im gleichen Ausmaß wie bei der Teuerungs
rate, so daß der Realzins sank. Vor allem aber gilt 
auch die partielle Anpassung nur für neubegrün
dete Schuldverhältnisse, während in den bereits 
länger bestehenden das Inflationsrisiko des Gläu
bigers nunmehr realisiert wird. Der Verfall der 
Rentenkurse ist der deutlichste Ausdruck. Dieser 
Prozeß hält an, solange die Inflation sich verstärkt 
und das Nominalzinsniveau steigt.

Folgen der Inflation

Die ökonomischen Auswirkungen einer nicht all
seitig und vollständig antizipierten und d.h. 
erfahrungsgemäß Insbesondere einer beschleunig
ten Inflation liegen auf verschiedenen Ebenen. So 
werden die intertemporalen Preisrelationen und 
damit die Nachfragedispositionen und die Alloka
tion der Ressourcen verzerrt: Es besteht ein An
reiz, sowohl die Käufe langlebiger Konsumgüter 
zeitlich vorzuziehen wie auch verstärkt besonders

langlebige Investitionen (z. B. Bauten) vorzuneh
men’ ). Ob es letztlich wegen des gedrückten Real
zinses auch generell zu einer Erhöhung der Investi
tionen oder womöglich schließlich zu einer Sen
kung der Investitionen über eine Einschränkung der 
freiwilligen Ersparnis kommt, ist empirisch kaum 
eindeutig zu beantworten. Auf jeden Fall aber voll
zieht sich ein Umverteilungsprozeß zugunsten der 
Sachwertbesitzer bzw. derjenigen, die ihre Geld
betragsforderungen anzupassen vermögen, und zu 
Lasten der Geldwertbesitzer bzw. derjenigen, die 
ihre Forderungen nicht oder nicht genügend anzu
passen vermögen. Auch dort, wo die Anpassung 
gelingt, ist dies — wie namentlich bei den Löhnen -  
häufig erst das Ergebnis zusätzlicher sozialer Kon
flikte, die wiederum ökonomische Kosten verur
sachen. Sowohl die Fehllenkung der Ressourcen 
— Wohnungsbau ohne marktübliche Kapitalren
dite — wie auch die Verschärfung der verteilungs
politischen Problematik — insbesondere spontane 
Streiks — sind In der Bundesrepublik in jüngster 
Zeit deutlicher geworden. Auch die strukturelle 
Umschichtung der Geldvermögen zugunsten höher 
verzinslicher Anlageformen ist Ausdruck eines ge
schärften verteilungspolitischen Bewußtseins.

Neutralisierung der Folgen

Die dergestalt abnehmende Geldiliusion hat den 
Blick dafür geöffnet, daß eine augenblickliche und 
vollständige Anpassung an die Inflation in den 
Zahiungs- und Schuldbeziehungen gegenwärtig 
kaum möglich ist. Die geltenden Normen führen 
vielmehr zumindest zu Verzögerungen, und häufig 
verhindern sie die Anpassung ohnehin ganz oder 
teilweise, da das Nominalwertprinzip im Währungs
und Steuerrecht verankert ist.

Diese Erfahrung hat die Forderung nach staatlichen 
Kompensationsregelungen als Pendant der vom 
Staat zugelassenen Inflation aufkommen lassen. 
Dies gilt einmal speziell für das Steuerrecht. Dar
über hinaus aber ist allgemein die Diskussion 
darüber angeregt worden, ob nicht die Verwen
dung von Indexklauseln ein Weg sei, die Folgen 
der Inflation zu neutralisieren.

Die spezifischen Möglichkeiten und Probleme der 
Verwendung von Indexklauseln sind naturgemäß 
bei jedem Typ von Geldbetragsforderungen unter
schiedlich, so daß eine differenzierte Betrachtung 
nicht zu vermeiden ist. Dabei muß allerdings im 
folgenden eine Beschränkung auf die wichtigsten 
Typen erfolgen, nämlich auf Geldvermögenstrans
aktionen, auf Leistungsentgelte anderer Art (wie 
Löhne und Güterpreise) sowie auf staatliche Trans
ferzahlungen und Abgabebelastungen.

') Vgl. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes
ministerium für Wirtschaft vom 9. und 10. 3. 1973; Grundfragen 
der Stabilitätspolitik, Abschnitt B, 111, Ziffer 5.
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vordringlichsten erschiene im Lichte der Er- 
ahrungen sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
^ertellungsgerechtigkeit wie der optimalen Res- 
ourcenlenkung eine Verbesserung der Kompen- 
ation für Inflationsverluste bei Geldschuldverhält- 
lissen, und zwar speziell bei längerfristigen. Die 
intsprechend dem Währungsgesetz restriktive Ge- 
lehmigungspraxis der Deutschen Bundesbank läßt 
»isher nur für einen unbedeutenden Teil derartiger 
aeschäfte Geldwertsicherungsklauseln zu^). Bei 
iiner Aufgabe des Nominalwortprinzips wäre eine 
aufende Anpassung von Rückzahlungsbeträgen 
ind Kapitalzinszahlungen an die Geldwertverände- 
ungen möglich.

Eine erhebliche Schwierigkeit stellt dabei die Wahl 
iines geeigneten Anpassungsmaßstabes dar. Für 
Jen Gläubiger liegt das Sicherungsinteresse recht 
interschiedlich, wenn er etwa einmal Altersvor- 
iorge treffen und im anderen Fall Mittel für einen 
jeplanten Immobilienerwerb ansparen will. Die 
/erhältnisse auf seiten der Schuldner differieren 
e nach Verwendung des Kredits kaum minder. 
\uf einem funktionsfähigen Kapitalmarkt würde 
sich jedoch sehr bald eine Tendenz zum einheit- 
ichen Maßstab ergeben. Die bei den relativ 
venigen Genehmigungen der Bundesbank hervor- 
jetretene Dominanz des Preisindex für die Lebens- 
laltung braucht zwar nicht unbedingt ein Präjudiz 
:u sein, doch Überlegungen zur Konstruktion eines 
dealen Wertmaßstabes führen auch nicht zu einem 
jberzeugenden Ergebnis^).

Der Druck zur Verbesserung der Wertsicherung 
ür längerfristige' Geldschuldverhältnisse ergibt 
5ich vor allem aus der verteilungspolitischen Dis
kussion. Ausschlaggebend sind dabei weniger die 
nflationsschäden der Gläubiger schlechthin, son
dern deren besondere Konzentration auf die klei
neren Kreditanbieter, die Masse der Sparer, die 
3S am wenigsten verstehen, ihr Kapital vor dem 
nflationsrisiko zu schützen''). Wenn sich auch 
rceine perfekten Lösungen anbieten, so wäre hier 
sicherlich auch im Rahmen der technisch realisier
baren Möglichkeiten ein wesentlich größeres Maß 
an verteilungspolitischer Gerechtigkeit erreichbar.

Die ökonomischen Folgen sind demgegenüber 
komplexer. Die Formel, eine Erhöhung des Real
zinsniveaus als Folge der Geldwertsicherungs
klauseln werde die Sparneigung steigern und die 
Kreditnachfrage senken, erscheint recht pauschal.

2) Vgl. Geldwertsicherungsklauseln — Oberblick zur Genehmi
gungspraxis der Deutschen Bundesbank. In: Monatsberichte der 
Deutschen Bundesbank, Frankfurt, 23. Jg. (1971), Nr. 4, S. 25 ft.
3) So wurden ein Preisindex der Produktionselemente und hilfs
weise die Kosten einer Stunde ungelernter Arbeit empfohlen. 
Vgl. K. L u b a s c h :  Die volkswirtschaftlichen Wirkungen von 
Wertsicherungsklauseln. Berlin 1964, S. 42 ff. und S. 84.
*) Vgl. H. T i m m ;  Geldwertsicherungsklauseln in der schlei
chenden Inflation. In: WIRTSCHAFTSDIENST, 52. Jg. (1972), H. 12, 
S. 641.

So ist etwa zu berücksichtigen, daß die ange
strebte Verschiebung der Verteilungsproportionen 
zu Lasten von gesellschaftlichen Gruppen mit einer 
besonders hohen Sparquote geht. Ferner ist auf 
die Ungewißheit der Reaktion von Investitions- und 
Ersparnishöhe auf Veränderungen des Realzins
niveaus bereits hingewiesen worden. Offensichtlich 
bedarf es noch einer stärkeren Beschleunigung 
der Inflation als bisher, um den Sparern die Geld
illusion so weit zu nehmen, daß das Geldkapital
angebot ohne Wertsicherungsklauseln spürbar re
duziert würde.

Auf seiten der Investoren schließlich könnte mit 
einem Fortfall von Investitionen gerechnet werden, 
deren Hauptmotiv die „Flucht in die Sachwerte“ 
bzw. die Spekulation auf Inflationsgewinne per 
Kreditfinanzierung sind, sofern nicht etwa der An
stieg der Baupreise allzu weit über den des An
passungsmaßstabs hinausgeht. Des weiteren wird 
angeführt, daß nunmehr Investitionen mit einem 
höheren Kapazitätseffekt bevorzugt würden ®). 
Einerseits wirkt das dadurch gesteigerte Güteran
gebot dämpfend auf die Inflation. Andererseits 
sollte aber der Kosteneffekt eines erhöhten Zins
satzes nicht außer acht bleiben, der Schuldner zu 
Abwälzungsbemühungen veranlassen könnte, die 
Unternehmer über Preiserhöhungen, die öffentliche 
Hand über Steueranhebungen.

Indexi l̂auseln für Löhne

Anders als bei den Geldschuldverhältnissen hat die 
Inflationsanpassung bei den Leistungsentgelten 
bisher im Endergebnis funktioniert, ln diesem Be
reich ginge es bei der Einführung bzw. vermehrten 
Verwendung von Indexklauseln letztlich kaum um 
eine Änderung der Verteilungsproportionen als 
vielmehr um die Einführung einer reibungslosen 
Methode der Anpassung. Da im Güteraustausch 
zwischen den Unternehmen ohnehin bei Geschäf
ten mit längeren Abwicklungsfristen vielfach Gleit
klauseln üblich sind, wäre die entscheidende 
Änderung in einer Dynamisierung der Tariflöhne 
zu sehen. Bei der jährlichen Lohnrunde etwa 
könnte die Komponente „unvermeidbarer Preis
anstieg“ aus den Überlegungen herausgelassen 
und durch eine Rahmentarifvereinbarung über eine 
laufende Anpassung entsprechend den Verände
rungen eines Preisindex für die Lebenshaltung 
ersetzt werden. Damit würde man wieder über 
Reallöhne verhandeln ‘ ).

Die Wahl des Anpassungsmaßstabs wäre im Be
reich der Tariflöhne grundsätzlich sicherlich weni
ger kontrovers als bei den Wertsicherungsklauseln 
im Bereich der Geldschuldverhältnisse. Aber die
5) Vgl. H. T i m m , a.a.O., S. 644.
<) Vgl. H. G i e r s c h :  Preisstopp oder Indexklauseln. In: Vor
tragsreihe des Deutschen Industrieinstituts, 23. Jg. (1973), Nr. 26,
s . 3.
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Diskussion um die Aussagefähigiceit des Preisindex 
für die Lebensliaitung der privaten Hausiialte, der 
gegenwärtig immer noch auf den Verbrauchsge
wohnheiten des Jahres 1962 basiert, gibt einen 
i<ieinen Vorgeschmaci<, wie sehr seine Konstrui<tion 
zu einem Poiitii<um würde. Immerhin sollte dies ein 
lösbares Problem sein.

Tariflohnabschlüsse mit einer derartigen Index- 
i<lausel räumen das lnflationsrisii<o aus, das sonst 
für die Vertragsdauer fixiert ist. Damit würden so
ziale Konfiilite -  und deren Kosten -  vermieden, 
soweit sie aus der Unterschätzung des Preisauf
triebs resultieren. Die Tarifverhandlungen selbst 
würden allerdings sicherlich härter als vorher ge
führt werden: ginge es doch nicht nur um die 
gesamtwirtschaftliche Produktivitätssteigerung, son
dern auch, ausgeprägter als vorher, um die durch 
die Gewerkschaften angestrebte Umverteilungs
komponente. Ein Indiz sind etwa die schweren 
Lohnkämpfe in Italien.obwohidortdie automatische 
Inflationsanpassung der Löhne seit langem reali
siert ist. Schließlich ist selbst die Prognose des 
Produktivitätsanstiegs mit erheblicher konjunktu
reller Unsicherheit behaftet. Die möglichen Folgen 
zeigten sich etwa im Herbst 1969, als -  bei nur 
leicht erhöhter Teuerungsrate — die konjunkturell 
bedingte Gewinnexpiosion In den Unternehmen 
zum Ausbruch der wilden Streiks führte.

Anpassungen im Steuerrecht

Die Zahlungsvorgänge zwischen dem staatlichen 
und dem privaten Sektor der Volkswirtschaft wür
den mehrfach von einer Einführung geldwertorien
tierter Gleitklauseln berührt. So wurde die Einbe
ziehung der öffentlichen Hand in ihrer Rolle als 
Geldvermögensschuldner bereits bei den Geld
wertsicherungsklauseln angesprochen. Ein zweiter 
großer Bereich sind die öffentlichen Transferzah
lungen in Form von Sozialleistungen. Für die Alters
renten gilt hier eine Quasi-Automatik der Inflations
anpassung, wenngleich die Orientierung an der 
Verdienstentwicklung einst als Teilnahme am Pro
duktivitätsanstieg deklariert wurde. Eine volle 
Absicherung würde hier aber eine zeitlich viel en
gere Verknüpfung der Rentenveränderung und der 
Verdienstentwicklung bedingen, wie bereits in den 
letzten Jahren deutlich wurde. Darüber hinaus 
gehörte in diesen Rahmen eine entsprechende 
Regelung für die anderen Sozialleistungen. Dies 
hätte naturgemäß, ob obligatorisch oder nicht, ent
sprechende Auswirkungen auf das konkurrierende 
bzw. komplementäre Leistungsangebot des priva
ten Sektors, speziell der Versicherungen.

Der dritte Bereich wären schließlich die staatlichen 
Abgaben. Denn sowohl alle Regelungen im Steuer

recht, die von festen absoluten Freibeträgen, 
Höchstbeträgen und dergleichen ausgehen, wie 
auch die ausdrücklichen Progressionsstaffeln müß
ten der laufenden Inflationsanpassung unterworfen 
werden, wenn nicht die reale steuerliche Belastung 
bei steigenden Preisen ständig zunehmen und sich 
überdies zwischen den Steuerzahlern verschieben 
soll. Die Entwicklung der Rechtsprechung auf die
sem Gebiet deutet bereits darauf hin, daß bei den 
geltenden steuerlichen Regelungen und dem er
reichten Inflationstempo die Frage der Verletzung 
anderer Verfassungsnormen akut zu werden 
droht ̂ ). Die quantitative Unterscheidung gewellter 
und ungewollter Veränderungen und eine ent
sprechende Dynamisierung des Steuerrechts ist 
allerdings so schwierig, daß eine umfassende 
Lösung durch Gleltklauseln kaum vorstellbar ist.

Tendenz zur aligemeinen „Indexierung“

Das Ziel, inflationsbedingte Umverteilungsprozesse 
aus ökonomischen, politischen und moralischen 
Gründen zu verhindern, erfordert eine umfassende 
kurzfristige Anpassung in allen Geldbetragstrans
aktionen und -schuldverhältnissen an Veränderun
gen der Inflationsrate. Die Zulassung von geeig
neten Gleltklauseln nur in Teilbereichen würde 
ohnehin — vor allem bei sich beschleunigender 
Inflation -  die Forderung nach allgemeiner An
wendung nach sich ziehen. Eine Beschränkung auf 
langfristige Geldschuldverhältnisse müßte z. B. 
sofort Abgrenzungsprobleme in bezug auf die zu 
berücksichtigenden Fristigkeiten und Vermögens
formen (etwa bei Versicherungsleistungen) aufwer
fen. Darüber hinaus würde sich z. B. für einen 
Arbeitnehmer die Frage stellen, mit welchem Recht 
seine Hypothekarschuld automatisch an die Infla
tion angepaßt wird, sein Einkommen aber nicht. 
Diese Schwierigkeiten ließen sich kaum mit einer 
fakultativen, sondern wohl nur mit einer obligato
rischen Anwendung von Gleltklauseln ausräumen, 
weil sonst die Ausnutzung von I\^achtpositionen 
und Informationsvorteilen zu erwarten wäre.

Ein erhebliches Problem ergibt sich allerdings aus 
der Tatsache, daß auch gesamtwirtschaftlich ge
wollte oder unvermeidbare Umverteilungsprozesse 
mit Preissteigerungen verknüpft sind. Eine Erhö
hung indirekter Steuern etwa würde unmittelbar 
einen Prozeß der Einkommensaufblähung in Gang 
setzen, wenn Anpassungsmaßstab der Preisindex 
für die Lebenshaltung in seiner gegenwärtigen 
Berechnung wäre. Sollten zur Vermeidung derar
tiger Vorgänge Steuerwirkungen außer Betracht 
bleiben, so würde wahrscheinlich die Entscheidung 
über die zu berücksichtigenden Steuerarten (und

Vgl. dazu Schriftenreihe des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes 
!er Steuerzahler, Heft 24; Geldentwertung und Steuerrecht, 

April 1973. S. 22 ff.
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Subventionen) und ilire preiswirl<same Quantifizie- 
ung eine Quelle endloser Kontroversen sein. Ein 
inderer liier zu nennender Fall ist die Erhöhung 
ler Einfuhrpreise, die mit einer Verschlechterung 
Jer realen Austauschrelationen im Außenhandel 
verbunden ist. Dieser Umverteilungsvorgang zu
gunsten des Auslandes erzwingt Realeini<om- 
nensabstriche im Inland. Je mehr sie durch Index- 
clauseln zur Eini<ommensslcherung erschwert 
verden, desto größer sind die sekundären Preis- 
äteigerungen. Ähnliche Probleme tauchen auch 
ntern auf, z. B. bei Preiserhöhungen nach schiech- 
:en Ernten.

Gefahr eines beschleunigten Preisanstiegs

Damit stellt sich generell die Kernfrage, ob die 
allgemeine Verwendung von lndexl<lauseln nicht 
ihrerseits das Tempo der Inflation beeinflußt, so
lange das Inflationspotential einer Volkswirtschaft 
dies zuiäßt. Es braucht sich dabei keineswegs nur 
um Preiserhöhungsanstöße aus den genannten 
besonderen Gründen zu handeln, sondern auch 
um solche im Zusammenhang mit dem anhaltenden 
Verteilungskampf. Wenn etwa bei Tarifverhandlun
gen von den Arbeitnehmern insgesamt eine nen
nenswerte Umverteilungskomponente erkämpft 
würde — die bisher durch nachfolgende Preisstei
gerungen zunichte gemacht wurde —, so müßte 
bei einer Infiationsabsicherung durch Indexklauseln 
mit einer Beschleunigung des Preisauftriebs ge
rechnet werden. Es ist wenig wahrscheinlich, daß 
die einzelnen Branchen oder gar Unternehmen aus 
dem Übergang zur allgemeinen Indexkiauseian- 
wendung sogleich auf die Unmöglichkeit von Ober
wälzungsvorgängen auch für ihren begrenzten 
Bereich schließen. Sie dürften vielmehr weiterhin 
versuchen, Arbeitskämpfe durch — in ihrer Sicht —• 
überhöhte Lohnzugeständnisse zu vermeiden und 
die Kosten anschließend abzuwälzen. Nur in einem 
System vollständiger und augenblicklicher Infla
tionsanpassung wäre dies von vornherein unmög
lich, nicht aber in einem realistischen System mit 
Anpassungsdefiziten und Anpassungsverzögerun
gen. Die lediglich verringerte — nicht aber be
seitigte — verteilungspolitische Wirksamkeit von 
Preisänderungen würde nunmehr sogar bedeu
ten, daß die Realisierung angestrebter Verteilungs
effekte eine um so höhere Preisänderung voraus
setzt.

Ein ganz anderer Ansatz für Überlegungen über 
die Rückwirkungen von Indexklauseln auf die 
Stärke der Inflation, nämlich über die Beeinflus
sung der Sparneigung, ist bereits angesprochen 
worden. Wenn bei sich beschleunigender Inflation 
die Schädigung der Gläubiger die Geldvermögens
bildung zu beeinträchtigen begönne, so würde die

Inflation von dieser Seite her zusätzliche Nahrung 
erhalten. Diesem Verstärkungseffekt würden Geld
wertsicherungsklauseln Vorbeugen.

Bei alledem darf nicht außer acht bleiben, daß das 
Inflationspotential einer Volkswirtschaft von der 
Wirtschaftspolitik bestimmt wird. Wenn keines vor
handen ist, so bedeutet dies allerdings nicht unbe
dingt Preisstabiiität, sondern möglicherweise nur, 
daß eine im Verteilungskampf ausgelöste Preis
steigerung zu einem Beschäftigungsrückgang führt. 
Eine derartige Entwicklung verliefe nach den vor
anstehenden Überlegungen bei dem Übergang zu 
einem System von Indexklauseln ausgeprägter als 
vorher. Ein begrenztes Inflationspotential wie
derum würde wohl schneller als sonst ausgeschöpft. 
Erst bei einem sehr großen Inflationspotential wäre 
ein Inflationstempo erreichbar, das durch die all
gemeine Verwendung von Indexklauseln nicht nur 
forciert, sondern dessen Beschleunigung über die 
Ersparnissicherung zugleich auch gebremst würde; 
der Nettoeffekt ist kaum zu quantifizieren. Aller
dings dürfte spätestens in diesem Stadium der 
Punkt erreicht sein, in dem die fortgeschrittene 
Zerrüttung des Geldwesens zum Abbruch des Ex
periments — denn das wäre die volle „Indexie
rung“ der Volkswirtschaft — führte.

Kein Ersatz für Stabilisierungspolitik

Pessimismus hinsichtlich der Begrenzung des In
flationspotentials ergibt sich in erster Linie aus der 
Erfahrung der letzten Jahre, daß die wirtschafts
politischen Instanzen in allen Industrieländern dem 
Beschäftigungsziel faktisch Priorität gegenüber der 
Preisstabilität geben. Sie würden unter diesen 
Umständen bei allgemeiner Verwendung von In
dexklauseln in hohem Maße versucht sein, eher 
den Anstieg der ausschlaggebenden Indizes durch 
punktuelle Eingriffe zu bremsen, d. h. zu verfäl
schen, als umfassende Antiinflationspolitik zu trei
ben. Ein anderer Weg wäre ein intensivierter 
staatlicher Eingriff in Verteiiungsentscheidungen, 
um inflatorische Anpassungsrunden möglichst ab
zufangen. Eine Ergänzung der Gleitklauseln durch 
Preis- und Lohnkontrollen — so absurd dies dann 
auch sein würde -  wäre wohl nur eine Frage der 
Zeit.

Offenbar bietet gegenwärtig die allgemeine Ver
wendung von Indexklauseln kaum eine realistische 
Möglichkeit, um unter Verzicht auf Preisstabilität 
die Grundzieie Vollbeschäftigung und Verteilungs
gerechtigkeit in einem marktwirtschaftlichen Sy
stem auf mehr als kurze Sicht gleichzeitig zu 
erreichen. Auch unter dieser beschränkten Ziel
setzung können mithin Indexklauseln eine konse
quente Poiitik der Inflationsbekämpfung nicht 
ersetzen.
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AUS HOCHSCHULE UND WISSENSCHAFT

NRW-Gesamthochschulen
Nach den Erwartungen von Wissenschaftsminister 
Rau werden an den fünf Gesamthochschulen in 
Nordrhein-Westfalen (Duisburg, Essen, Paderborn, 
Siegen und Wuppertal) im Wintersemester 1973/74 
mehr Abiturienten studieren wollen als bisher. In 
den neuen integrierten Studiengängen für die 
Fächer Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissen
schaft, Mathematik, Physil< und Chemie stehen 
1100 Studienplätze sowohl Abiturienten als auch 
Studienanfängern mit Fachoberschulabschluß offen. 
Das Grundstudium soll nicht länger als zwei Jahre 
dauern. Nach der Zwischenprüfung gabelt sich 
jeder Studiengang in ein Hauptstudium I (über
wiegend praxisbezogen) und ein Hauptstudium II 
(überwiegend theoriebezogen). Beide Studien
gänge schließen in der Regel mit dem Diplom ab.

Kostenanalyse Fernstudium
Eine Studie, die von einer Arbeitsgruppe der Kul
tusministerkonferenz erstellt wurde, kommt zu dem 
Schluß, daß ein Fernstudium im Vergleich zu dem 
herkömmlichen Studium um etwa 25% billiger 
sein könnte. Besonders günstige Einsatzmöglich
keiten für ein Fernstudium sieht die Studiengruppe 
in den nicht-experimentellen Studienfächern, da 
u.a. auch das Fernstudienmaterial relativ kosten
günstig herzustellen ist. Mit steigender Teilneh
merzahl würden auch die Kosten für den einzelnen 
f-ernstudenten wesentlich geringer. Die Studien
gruppe errechnete am Beispiel des Studienfaches 
Wirtschaftswissenschaften, daß sich die Kosten pro 
Student und Semester von 1173 DM bei 1500 Teil
nehmern auf 746 DM bei 4800 Teilnehmern ver
ringern würden.

Anwachsen der Studentenzahlen
Wie das Eiuridesministerium für Bildung und Wis
senschaft mitteilt, studierten im Wintersemester 
1972/73 mehr als 650 000 Studenten an den Hoch
schulen der Bundesrepublik und West-Berlins. Das

bedeutet einen Zuwachs gegenüber dem Jahr zu
vor um 10,8% (60000). Noch stärker erhöhte sich 
die Zahl der Studienanfänger, und zwar von 143 000 
im Jahre 1971 auf 160 000 im Jahre 1972. Dies 
entspricht einer Zunahme um rund 15%.

Der internationale Vergleich zeigt für die Jahre 
1970/1971, daß die Bundesrepublik hinsichtlich des 
Anteils der Studenten an den entsprechenden 
Altersjahrgängen (in Prozent der 15- bis 29-jähri- 
gen) noch immer einen der unteren Plätze ein
nimmt:

USA
UdSSR
Schweden
Frankreich

8,8 %
8,4%
6,2 %
5,9%

BRD 4,1 %
Niederlande 3,5 % 
Österreich 3,0 %

Universitätsstadt Flensburg
Nach dem Gutachten einer vom schleswig-holstei
nischen Kultusminister einberufenen Studienkom
mission soll Flensburg Universitätsstadt werden. 
Die Priorität dieser Stadt gegenüber Lübeck wird 
mit der Entwicklungsfunktion einer Universität im 
wirtschaftlich benachteiligten nördlichen Landesteil 
sowie der schlechten Versorgung Flensburgs mit 
Studienplätzen begründet. Studienschwerpunkte 
sollen Schiffahrt, Informatik, Erziehungswissen
schaft sowie technische Wissenschaften sein. Bis 
zum Jahre 1980 sollten laut Empfehlung der Stu
diengruppe an der Universität Flensburg 3650 Stu
dienplätze in allen Studiengängen zur Verfügung 
stehen.

Studienfach Umweltschutz
An der Fachhochschule München sollen sich zum 
kommenden Wintersemester mit den Aufbaustu
dien Kerntechnik und Umweltschutz zwei neue 
Fachrichtungen etablieren. Die Ausbildung der gra
duierten Ingenieure für physikalische Chemie mit 
dem Schwerpunkt Umweltschutztechnologie wurde 
auf eine Tätigkeit in Industriebetrieben und staat
lichen Steilen für Umweltschutz ausgerichtet.
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